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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Mitterer, 
Ing. Reichhold, Dolinschek, Huber haben am 6. Februar 1992 
unter der Nr. 2352/J an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend die höchstgerichtliche Entscheidung über den 

Verlauf des sogenannten "Gailtalzubringers" gerichtet, die fol­
genden wortlaut hat: 

"1. Entspricht es den Tatsachen, daß der Verfassungsgerichtshof 
neuerlich die zur Entscheidungsfindung benötigten Unter­
lagen beim Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten urgiert hat? 

2. Welche Unterlagen sind dem Verfassungsgerichtshof letztlich 
übermittelt worden? 

3. Wann sind diese Unterlagen beim VerfassungsgerichtShof 
(Eingangsstempel) eingelangt?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 und 2: 

Diese Fragen beziehen sich auf keinen Gegenstand der Voll­

ziehung, der in meinen Wirkungsbereich fällt. 

Zu Frage 3: 

Die Frage, wann bestimmte Unterlagen beim Verfassungsgerichts­
hof eingelangt sind, beziehen sich auf Vorgänge im Rahmen eines 
Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof, an dem das Bundes­

kanzleramt nicht beteiligt ist. Ich ersuche um Verständnis, daß 

ich auch dazu nicht Stellung nehmen kann. 
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